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Index der Verbraucherpreise *)

(Basis 2010 = 100)

Mai 2011 ... 103,5 (endgiiltige Zahl)
Juni 2011 ..o 103,5 (vorléufige Zahl)
*) Berechnet von der Bundesanstalt Statistik Osterreich.

Die Inflationsrate fiir Juni 2011 betrug nach Berechnungen der
Bundesanstalt Statistik Osterreich 3,3 Prozent. Fiir die Hohe der
Inflationsrate im Jahresabstand waren Preissteigerungen der Aus-
gabengruppen ,,Verkehr, ,,Nahrungsmittel und alkoholfreie Ge-
tranke®, ,,Restaurants und Hotels“ sowie ,,Wohnung, Wasser und
Energie* hauptverantwortlich.

Wien, am 14. Juli 2011 Magistrat der Stadt Wien
Magistratsabteilung 5

Referat Statistik und Analys
o

Der Biirgermeister hat gemifli §91 Abs. 4 der Wiener
Stadtverfassung mit Entschliefung vom 29. Juni 2011 auf Grund
der Genehmigung des Gemeinderates vom 29. Juni 2011, Pr. Z.
02472-2011/0001-GIF, verfiigt:

Artikel I

Die Geschiftsordnung fiir den Magistrat der Stadt Wien, erlassen
vom Biirgermeister mit EntschlieBung vom 27. Juni 2007 auf Grund
der Genehmigung des Gemeinderates vom 27. Juni 2007, Pr. Z.
02592-2007/0001-GIF, zuletzt gedndert mit EntschlieBung des
Biirgermeisters vom 29. April 2010 auf Grund der Genehmigung des
Gemeinderates vom 29. April 2010, Pr. Z. 01166-2010/0001-GIF,
wird wie folgt gedndert:

§ 14 Abs. 1 bis 3 lauten:

(1) Die Leiter und Leiterinnen der Magistratsabteilungen sowie
der magistratischen Bezirksdmter und die Bediensteten mit Sonder-
aufgaben haben spitestens drei Arbeitstage vor Antritt des Erho-
lungsurlaubes oder der Inanspruchnahme von Zeitausgleich im Aus-
malf von mindestens einem ganzen Arbeitstag im Wege des elektro-
nischen Zeiterfassungssystems Staff Efficiency Suite (SES) oder,
sofern dies nicht moglich ist, per E-Mail dem Magistratsdirektor
bzw. der Magistratsdirektorin Beginn und Ende der Abwesenheit zu
melden. Der Erholungsurlaub gilt als festgesetzt bzw. die Inan-
spruchnahme des Zeitausgleiches als genehmigt, wenn im Wege des
SES eine Genehmigung erfolgt ist bzw. wenn bei einer per E-Mail er-
statteten Meldung dieser nicht innerhalb von drei Arbeitstagen
widersprochen wird.

(2) Die im Abs. 1 Genannten sind im Falle einer Dienstverhinde-
rung durch Krankheit oder Unfall bzw. im Falle einer Pflegefrei-
stellung verpflichtet, unverziiglich dem Magistratsdirektor bzw. der
Magistratsdirektorin den Beginn und die voraussichtliche Dauer der
Dienstverhinderung bzw. der Pflegefreistellung zu melden. Nur fiir
den Fall, dass sie verhindert sind, ihren Meldepflichten personlich
nachzukommen, ist der oder die fiir die Stellvertretung in Betracht
kommende Bedienstete verpflichtet, die Dienstverhinderung des
Leiters oder der Leiterin der Magistratsabteilung oder des magistra-
tischen Bezirksamtes sofort dem Magistratsdirektor bzw. der Magis-
tratsdirektorin im Wege des SES oder, sofern dies nicht méglich ist,
per E-Mail zu melden. Die im Abs. 1 genannten Bediensteten, die
noch nicht iiber SES verfiigen, haben den Wiederantritt des Dienstes
per E-Mail zu melden.

(3) Beantragt ein Leiter oder eine Leiterin einer Magistratsabtei-
lung oder eines magistratischen Bezirksamtes die Genehmigung
einer Dienstreise, einer Dienstfreistellung zur Festigung und Besse-
rung der Dienstfihigkeit oder eines Sonderurlaubes, so hat er oder
sie zugleich den Namen seines Stellvertreters oder seiner Stellver-
treterin oder ihres Stellvertreters oder ihrer Stellvertreterin dem
Magistratsdirektor bzw. der Magistratsdirektorin im Wege des SES
oder, sofern dies nicht mdglich ist, per E-Mail zu melden.*

Artikel IT
Artikel I tritt mit 1. August 2011 in Kraft.
Der Biirgermeister
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Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     Postyellow-PDF
PDF 1.4 + Transparency
Colour spaces remain as used
Printing resolution for commercial printing up to 2540 dpi
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.4
     Komprimierung auf Objektebene: Nur Tags
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 1200 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 210.001 Höhe: 297.002 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 350 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 571 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 350 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 571 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Aus
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Nein
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: None
     Farbmanagement: Farbe nicht ändern
     Wiedergabemethode: Standard
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Entfernen
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Ja
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Nein
Graustufenbilder beschneiden: Nein
Schwarzweißbilder beschneiden: Nein
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Ja
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Nein
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

Die "Distiller Secrets" Startup-Datei ist eine Entwicklung der
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